
    

 

 

Amtsblatt  

des Landratsamtes Ostallgäu 
herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu 
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf 

 
Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag  7.30 – 12.30 Uhr 
Dienstag     7.30 – 16.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 17.30 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 

 
Öffnungszeiten Bürgerservice:  
Montag und Dienstag   7.30 – 17.30 Uhr 
Mittwoch und Freitag   7.30 – 12.30 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 19.00 Uhr 
 
 

 

Jahrgang 78 Donnerstag, 02.03.2023 Nummer 05 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Anna 

Vorokhob, geb. 21.09.2007, 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz, 

Unterhaltspflichtiger: Jurij Vorokhob, geb. 23.11.1984, derzeit 

unbekannten Aufenthalts 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 14.02.2023 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 004, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                 Eapl.: 21-UVG-434-V-4305 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetz (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Volodimir 

Volobuiev, geb. 17.06.2014 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 

Unterhaltspflichtiger: Wjatscheslav Volobuiev, geb. 05.09.1988, 

derzeit unbekannten Aufenthalts 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 15.02.2023 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 004, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                 Eapl.: 21-UVG-434-V-4310 

 

 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kira 

Vorokhob, geb. 26.06.2012 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 

Unterhaltspflichtiger: Jurij Vorokhob, geb. 23.11.1984, derzeit 

unbekannten Aufenthalts 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 15.03.2023 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 004, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                   Eapl.: 21-UVG-434-V4308 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Viola 

Kolgan, geb. 28.03.2014 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 

Unterhaltspflichtiger: Konstantyn Kolgan, geb. 31.01.1987, 

derzeit unbekannten Aufenthalts 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 22.02.2023 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                 Eapl.: 21-UVG-434-K-4266 

 

 

 

 



 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche 

Bekanntmachung gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für 

Oleksandra Mohylevska, geb. 03.11.2011 sowie Veronika 

Mohylevska, geb. 23.08.2013 

Unterhaltspflichtiger: 

Oleksandr Roslislavovych, geb. 18.07.1986, derzeit 

unbekannten Aufenthalts 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 22.02.2023 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor        Eapl.: 21-UVG-434-M-4203/4202 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kiril 

Kandela, geb. 16.06.2006 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 

Unterhaltspflichtiger: Vitali Kandela, geb. 10.04.1982, derzeit 

unbekannten Aufenthalts 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 22.02.2023 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                 Eapl.: 21-UVG-434-K-4262 

 

Bekanntmachung der Vierten Satzung zur Änderung der 

Verbandssatzung des Zweckverbands zur 

Wasserversorgung der Oberen Singoldgruppe vom 

12.12.2022 

Aufgrund von Art. 18 und Art. 19 des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit (KommZG) vom 20. Juni 1994 

(BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 

März 2018 (GVBl. S. 145), erlässt der Zweckverband zur 

Wasserversorgung der Oberen Singoldgruppe folgende 

Satzung: 

§ 1 Die Verbandssatzung des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Oberen Singoldgruppe in der Fassung 

vom 25.09.2019 wird wie folgt geändert: 

§ 14 Zuständigkeit Verbandsausschuss 

Abs. 1 Satz 3: 

Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.000 € bis 25.000 € 

zu vergeben, wird ersetzt durch Lieferungen und Leistungen in 

Höhe von 15.000 bis 40.000 € zu vergeben. 

§ 17 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

Abs. 5: 

Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband 

einmalige Verpflichtungen von nicht mehr als 1.000 € mit sich 

bringen wird ersetzt durch  

Das gilt nicht für einmalige Verpflichtungen von nicht mehr als 

5.000 € und zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden 

von nicht mehr als 15.000 €. 

§ 2 Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung im 

Amtsblatt des Landkreis Ostallgäu in Kraft. 

Waal, den 16.02.2023 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberen 

Singoldgruppe 

Robert Protschka, Verbandsvorsitzender          Eapl.: 10-0280.1 

Aufgebot einer Sparurkunde 

Das Sparkassenbuch Konto 35912528645 lautend auf 

Edeltraud Nett, Uferweg 5, 86807 Buchloe ist als verloren 

gegangen gemeldet. Auf Antrag des Sparkontoinhabers/der 

Erben wird dieses Sparkassenbuch hiermit aufgeboten. Rechte 

aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber 

unter Vorlage des Sparkassenbuches binnen drei Monaten von 

der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an gerechnet 

geltend gemacht werden; andernfalls wird die Sparurkunde für 

kraftlos erklärt. 

Kaufbeuren, 16.02.2023 

Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 

Der Vorstand                                                                Eapl.: 831 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter verstorben Zustellung an mutmaßliche Erben von 

Herrn Erich Koch, Mühlstraße 21, 87660 Irsee 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 01.03.2023, Aktenzeichen 30-

1420/KF JJ37, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz; kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

L. Hehl                                                    Eapl.: 30-1420/KF-JJ37 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Andrei Pandele, * 31.05.1970 in Targoviste, 

wohnhaft in I - 45037 Melara, Via Monsignore Luigi Cuccolo 4 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG) 

Die Anordnung des Landratsamtes Ostallgäu vom 02.02.2023, 

Aktenzeichen 30-1430. Grund der Anordnung: Beibringung 

eines Fahreignungsgutachtens; kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 

Fahrerlaubnisbehörde zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich 

zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Stefan Miller, Verwaltungsfachwirt                        Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Antonino Giuseppe Russo, geb. 12.03.1966 in 

Füssen, zuletzt wohnhaft in D - 87645 Schwangau, Füssener 

Straße 24 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 21.02.2023, Aktenzeichen 30-

1430; Grund der Anordnung: Untersagung zum Führen 

fahrerlaubnisfreier Kraftfahrzeuge, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 

Fahrerlaubnisbehörde zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich 

zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Stefan Miller, Verwaltungsfachwirt                        Eapl.: 30-1430 

 

 

 

 



 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Parwaiz Sardari, geb. 01.01.1994 in Kabul, wohnhaft 

in NW2 6 FU London, Mark Twain Drive 14 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 26.01.2023, Aktenzeichen 30-

1430. Grund des Bescheids: Aberkennung des Rechts, von 

einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch 

machen zu dürfen, kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde 

zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. Das o.g. 

Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit werden 

Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

Stefan Miller, Verwaltungsfachwirt                        Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Frau Katja Held, Galgenbichlweg 

7, 87662 Kaltental, z. Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 17.01.2023, Aktenzeichen 30-

1420/OAL K2607 wegen Vollzug der FZV; Grund der 

Anordnung: Fehlender Versicherungsschutz, kann beim 

Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 

Kfz-Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich 

zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Doris Bönsch                                     Eapl.: 30-1420/OAL-K2607 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Frau Maria Lucero Rojas 

Meneses, Schongauer Straße 13 a, 86983 Lechbruck am See, 

z.Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 17.02.2023, Aktenzeichen 30-

1420/FÜS RS30, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Fabian Wiedemann                            Eapl.: 30-1420/FÜS-RS30 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Dennis Wyatt Strike, Von-

Lingg-Str. 34, 87484 Nesselwang, z.Zt. unbekannten 

Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 27.02.2023, Aktenzeichen 30-

1420/MOD WS107, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Doris Bönsch                                  Eapl.: 30-1420/MOD-WS107 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Giosuè Lai, Füssener 

Straße 17, 87459 Pfronten, z.Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 22.02.2023, Aktenzeichen 30-

1420/OAL G589, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Doris Bönsch                                      Eapl.: 30-1420/OAL-G589 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Jordy Jozef Hendrik Vijgen, geb. 12.06.1992 in 

Heerlen, wohnhaft in NL - 6373 Landgraaf, Hoogstraat 82    

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 23.01.2023, Aktenzeichen 30-

1430. Grund des Bescheids: Aberkennung des Rechts, von 

einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch 

machen zu dürfen; kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde 

zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. Das o.g. 

Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit werden 

Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

Ingrid Straub                                                         Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Viktor Yevhenovich 

Sokolov, Ussenburg 75, 87672 Roßhaupten, z.Zt. unbekannten 

Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 23.02.2023, Aktenzeichen 30-

1420/FÜS YE777, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Doris Bönsch                                    Eapl.: 30-1420/FÜS-YE777 

 

 

Durch die digitale Unterschrift können an diesem pdf-Dokument 

keine Änderungen mehr vorgenommen werden.  
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